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Bedeutung des Insolvenzplans und relevante Paragrafen des 
Insolvenzplanverfahrens nach der Insolvenzordnung 

 
 
Der Insolvenzplan soll den Beteiligten eines Insolvenzverfahrens die Möglichkeit 
eröffnen, eine Insolvenz auf der Grundlage der Gläubigerautonomie flexibel und 
wirtschaftlich effektiv abzuwickeln. Die an der Insolvenz Beteiligten können im 
Insolvenzplanverfahren von den Vorschriften der Insolvenzordnung abweichen, wenn 
sie meinen, dass dies zu einer besseren Verwirklichung des Verfahrensziels führen 
kann. Neben der Sanierung oder der Übertragung des Unternehmens ist das 
Planverfahren auch für von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Formen der 
Liquidation offen. 
 
1. Vorlage des Plans 
Der Insolvenzplan kann vom Schuldner oder vom Insolvenzverwalter vorgelegt werden. Der 
Schuldner kann den Plan auch schon bei Antragstellung vorlegen. 
Die Gläubigerversammlung kann den Insolvenzverwalter auch beauftragen einen Plan 
vorzulegen einen Insolvenzplan auszuarbeiten und durch diese Vorgaben starken Einfluss 
auf die Ausgestaltung des Plans nehmen. 
Ein Plan, der nach dem Schlusstermin vorgelegt wird, darf nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
2. Inhalt des Plans 
In dem Plan ist die Regulierung der Schulden zu regeln. Dabei kann von den Vorschriften 
des Gesetzes zur Regelung der Schulden abgewichen werden. Der Schuldner bzw. 
Insolvenzverwalter ist somit bei der Erstellung des Plans zunächst völlig frei. 
 
Der Plan besteht aus einem darstellenden und einem gestaltenden Teil. Der darstellende 
Teil berichtet über das bisherige Geschehen und die Grundlagen und Auswirkungen des 
Plans, die für die Entscheidung der Gläubiger über die Zustimmung zum Plan und für dessen 
gerichtliche Bestätigung erheblich sind. Im gestaltenden Teil sind sodann die Regelungen 
aufzunehmen, die festlegen, wie die Schulden reguliert werden sollen, wer auf wie viel 
verzichten soll, ob und inwieweit der Schuldner auch nach Ablauf des Plans noch haftet usw. 
 
3. Bildung von Gruppen 
Es müssen Gruppen gebildet werden, wenn Gläubiger mit unterschiedlicher Rechtsposition 
vorhanden sind: 
 
Es ist zu unterscheiden zwischen  
1. den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn durch den Plan in deren Rechte 
eingegriffen wird;  
2. den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern;  
3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgläubiger, soweit deren 
Forderungen nicht nach § 225 InsO als erlassen gelten sollen.  
Innerhalb gleichrangiger Gläubiger können Gruppen mit Gläubigern mit gleichartigen 
wirtschaftlichen Interessen gebildet werden. Die Gruppeneinteilung hat sachgerecht zu 
erfolgen.  
 
Die Kriterien müssen im Plan dargestellt werden. Innerhalb einer Gruppe sind die Gläubiger 
gleich zu behandeln. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur zulässig, wenn alle 
Betroffenen zustimmen. 
 
4. Abweisung des Plans 
Das Gericht weist den Plan von Amts wegen zurück 
1. wenn die Vorschriften über das Recht zur Vorlage und den Inhalt des Plans nicht beachtet 
sind und der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann oder innerhalb einer 
angemessenen, vom Gericht gesetzten Frist nicht behebt,  
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2. wenn ein vom Schuldner vorgelegter Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme 
durch die Gläubiger oder auf Bestätigung durch das Gericht hat oder  
3. wenn die Ansprüche, die den Beteiligten nach dem gestaltenden Teil eines vom Schuldner 
vorgelegten Plans zustehen, offensichtlich nicht erfüllt werden können.  
 
Wenn der Schuldner in dem Insolvenzverfahren bereits einen Plan vorgelegt hatte, der 
entweder von den Gläubigern abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder vom Schuldner 
nach der öffentlichen Bekanntmachung des Erörterungstermins zurückgezogen worden 
wurde, so hat das Gericht einen neuen Plan des Schuldners zurückzuweisen. Dies geschieht 
allerdings nur, wenn der Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Gläubigerausschusses, 
wenn ein solcher bestellt ist, die Zurückweisung beantragt.  
 
5. Behandlung des Plans 
Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet das Insolvenzgericht ihn zur 
Stellungnahme zu:  
1. dem Gläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, dem Betriebsrat und dem 
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten;  
2. dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den Plan vorgelegt hat;  
3. dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vorgelegt hat.  
Das Gericht kann auch der für den Schuldner zuständigen amtlichen Berufsvertretung der 
Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder anderen sachkundigen 
Stellen Gelegenheit zur Äußerung geben. 
 
Der Plan wird also zunächst nicht allen Gläubigern zugeleitet, sondern nur dem 
Gläubigerausschuss, sofern einer bestellt wurde. 
 
Zusammen mit den eingegangenen Stellungnahmen wird der Plan dann zur Einsicht für alle 
Beteiligten, also auch für die Gläubiger, in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 
niedergelegt. Gleichzeitig bestimmt das Gericht einen Erörterungstermin, bei dem der Plan 
erörtert wird. Bei dieser Erörterung kann der Plan vom Vorlegenden noch geändert werden. 
In der Terminfestsetzung ist auch darauf hinzuweisen, dass der Plan und die 
Stellungnahmen bei Gericht einzusehen sind. Sie werden nicht an die Gläubiger verschickt. 
 
Der Erörterungstermin muss nach dem Prüfungstermin stattfinden, kann jedoch mit diesem 
verbunden werden. Es ist möglich, dass während des Erörterungstermins direkt über die 
Annahme des Plans abgestimmt wird, es ist aber auch möglich, dass ein gesonderter 
Abstimmungstermin festgesetzt wird. Im letzteren Falle kann auch eine schriftliche 
Abstimmung erfolgen.  
 
6. Zustandekommen des Plans 
Grundsätzlich stimmt jede Gruppe für sich ab. Innerhalb einer Gruppe ist dem Plan 
zugestimmt, wenn eine Mehrheit der abstimmenden Gläubiger sowohl nach Köpfen, als auch 
nach Summe zustande kommt.  
 
Anders als beim Schuldenbereinigungsplanverfahren gibt es hier also kein automatisches 
Zustimmen bei Nichtantwort. Im Gegenteil. Stimmen von Gläubigern, die sich an der 
Abstimmung nicht beteiligen, werden nicht gezählt. Findet eine Abstimmung mangels 
Beteiligung nicht statt, so kann naturgemäß auch keine Mehrheit zustande kommen. 
 
Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht worden sind, gilt die Zustimmung 
einer Abstimmungsgruppe als erteilt, wenn  
1. die Gläubiger dieser Gruppe durch den Insolvenzplan voraussichtlich nicht schlechter 
gestellt werden, als sie ohne einen Plan stünden,  
2. die Gläubiger dieser Gruppe angemessen an dem wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, 
der auf der Grundlage des Plans den Beteiligten zufließen soll, und  
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3. die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem Plan mit den erforderlichen Mehrheiten 
zugestimmt hat.  
Eine angemessene Beteiligung der Gläubiger einer Gruppe liegt vor, wenn nach dem Plan  
1. kein anderer Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, die den vollen Betrag seines 
Anspruchs übersteigen,  
2. weder ein Gläubiger, der ohne einen Plan mit Nachrang gegenüber den Gläubigern der 
Gruppe zu befriedigen wäre, noch der Schuldner oder eine an ihm beteiligte Person einen 
wirtschaftlichen Wert erhält und  
3. kein Gläubiger, der ohne einen Plan gleichrangig mit den Gläubigern der Gruppe zu 
befriedigen wäre, besser gestellt wird als diese Gläubiger. 
Somit kann also ein Plan auch gegen den Willen von Minderheiten der Gruppen zustande 
kommen. Dabei kann es durchaus sein, dass in diesen Gruppen wiederum mehr Gläubiger 
sind, als in den Gruppen, die zugestimmt haben. Es kann also auch ein Plan gegen die 
Mehrheit der Gläubiger zustande kommen. 
 
Die Voraussetzungen entsprechen weitgehend denen, die auch für die 
Zustimmungsersetzung beim Schuldenbereinigungsplan gelten. Im Unterschied dazu muss 
allerdings kein spezieller Antrag auf Zustimmungsersetzung gestellt werden, sondern die 
Annahme ist automatisch erfolgt, wenn die genannten Voraussetzungen zutreffen. Einer 
Zustimmungsersetzung bedarf es somit also nicht. 
 
Auch der Schuldner kann dem Plan widersprechen. Sein Widerspruch ist unbeachtlich, wenn 
er durch den Plan voraussichtlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan 
stünde, und kein Gläubiger einen wirtschaftlichen Wert erhält, der den vollen Betrag seines 
Anspruchs übersteigt. 
 
7. Bestätigung des Plans 
Nach der Annahme des Plans muss dieser noch vom Gericht bestätigt werden. Auf Antrag 
eines Gläubigers ist die Bestätigung zu versagen, wenn dieser dem Plan spätestens im 
Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle widersprochen hat und 
durch den Plan voraussichtlich schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan stünde. Der 
Antrag ist nur zulässig, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass er durch den Plan 
schlechter gestellt wird.  
 
8. Wirkungen des Plans 
Kommt der Plan zustande, so gelten die darin enthaltenen Regelungen für und gegen alle 
Beteiligten. Im Zusammenhang mit der Tabelle ist der Plan ein vollstreckbarer Titel. Das 
Insolvenzverfahren wird aufgehoben.  
 
9. Nichtzustandekommen des Plans 
Kommt ein Plan nicht zustande, so ist die Schlussverteilung nach §§ 196ff InsO 
vorzunehmen und das Verfahren aufzuheben. 
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Relevante Paragrafen der Insolvenzordnung 
 

§_217 Grundsatz 
Die Befriedigung der absonderungsberechtigten Gläubiger und der Insolvenzgläubiger, 
die Verwertung der Insolvenzmasse und deren Verteilung an die Beteiligten sowie die 
Haftung des Schuldners nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens können in einem 
Insolvenzplan abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes geregelt werden. 

 
 
§_218 Vorlage des Insolvenzplans 

(1) Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insolvenzgericht sind der Insolvenzverwalter 
und der Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den Schuldner kann mit dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein Plan, der erst nach dem 
Schlusstermin beim Gericht eingeht, wird nicht berücksichtigt. 
(2) Hat die Gläubigerversammlung den Verwalter beauftragt, einen Insolvenzplan 
auszuarbeiten, so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem Gericht 
vorzulegen. 
(3) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der Gläubigerausschuss, 
wenn ein solcher bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecherausschuss der leitenden 
Angestellten und der Schuldner beratend mit. 

 
 
§_219 Gliederung des Plans 

Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellenden Teil und dem gestaltenden Teil. Ihm 
sind die in den §§ 229 und 230 genannten Anlagen beizufügen. 

 
 
§_220 Darstellender Teil 

(1) Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird beschrieben, welche Maßnahmen nach 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffen worden sind oder noch getroffen werden 
sollen, um die Grundlagen für die geplante Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu 
schaffen. 
(2) Der darstellende Teil soll alle sonstigen Angaben zu den Grundlagen und den 
Auswirkungen des Plans enthalten, die für die Entscheidung der Gläubiger über die 
Zustimmung zum Plan und für dessen gerichtliche Bestätigung erheblich sind. 

 
 
§_221 Gestaltender Teil 

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird festgelegt, wie die Rechtsstellung der 
Beteiligten durch den Plan geändert werden soll. 

 
 
§_222 Bildung von Gruppen 

(1) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten im Insolvenzplan sind Gruppen zu 
bilden, soweit Gläubiger mit unterschiedlicher Rechtsstellung betroffen sind. Es ist zu 
unterscheiden zwischen 
den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn durch den Plan in deren Rechte 
eingegriffen wird; 
den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern; 
den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgläubiger, soweit deren 
Forderungen nicht nach § 225 als erlassen gelten sollen. 
(2) Aus den Gläubigern mit gleicher Rechtsstellung können Gruppen gebildet werden, in 
denen Gläubiger mit gleichartigen wirtschaftlichen Interessen zusammengefasst werden. 
Die Gruppen müssen sachgerecht voneinander abgegrenzt werden. Die Kriterien für die 
Abgrenzung sind im Plan anzugeben. 

http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa_229#Pa_229
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa_230#Pa_230
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(3) Die Arbeitnehmer sollen eine besondere Gruppe bilden, wenn sie als 
Insolvenzgläubiger mit nicht unerheblichen Forderungen beteiligt sind. 
2Für Kleingläubiger können besondere Gruppen gebildet werden. 

 
 
§_223 Rechte der Absonderungsberechtigten 

(1) Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so wird das Recht der 
absonderungsberechtigten Gläubiger zur Befriedigung aus den Gegenständen, an denen 
Absonderungsrechte bestehen, vom Plan nicht berührt. Eine abweichende Bestimmung 
ist hinsichtlich der Finanzsicherheiten im Sinne von § 1 Abs.17 des Kreditwesengesetzes 
sowie der Sicherheiten ausgeschlossen, die dem Teilnehmer eines Systems nach § 1 
Abs.16 des Kreditwesengesetzes zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem System oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder der Europäischen 
Zentralbank gestellt wurden. 
(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung getroffen wird, ist im gestaltenden Teil für 
die absonderungsberechtigten Gläubiger anzugeben, um welchen Bruchteil die Rechte 
gekürzt, für welchen Zeitraum sie gestundet oder welchen sonstigen Regelungen sie 
unterworfen werden sollen. 

 
 
§_224 Rechte der Insolvenzgläubiger 

Für die nicht nachrangigen Gläubiger ist im gestaltenden Teil des Insolvenzplans 
anzugeben, um welchen Bruchteil die Forderungen gekürzt, für welchen Zeitraum sie 
gestundet, wie sie gesichert oder welchen sonstigen Regelungen sie unterworfen werden 
sollen. 

 
 
§_225 Rechte der nachrangigen Insolvenzgläubiger 

(1) Die Forderungen nachrangiger Insolvenzgläubiger gelten, wenn im Insolvenzplan 
nichts anderes bestimmt ist, als erlassen. 
(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung getroffen wird, sind im gestaltenden Teil 
für jede Gruppe der nachrangigen Gläubiger die in § 224 vorgeschriebenen Angaben zu 
machen. 
(3) Die Haftung des Schuldners nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens für 
Geldstrafen und die diesen in § 39 Abs.1 Nr.3 gleichgestellten Verbindlichkeiten kann 
durch einen Plan weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden. 

 
 
§_226 Gleichbehandlung der Beteiligten 

(1) Innerhalb jeder Gruppe sind allen Beteiligten gleiche Rechte anzubieten. 
(2) Eine unterschiedliche Behandlung der Beteiligten einer Gruppe ist nur mit 
Zustimmung aller betroffenen Beteiligten zulässig. In diesem Fall ist dem Insolvenzplan 
die zustimmende Erklärung eines jeden betroffenen Beteiligten beizufügen. 
(3) Jedes Abkommen des Insolvenzverwalters, des Schuldners oder anderer Personen 
mit einzelnen Beteiligten, durch das diesen für ihr Verhalten bei Abstimmungen oder 
sonst im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren ein nicht im Plan vorgesehener 
Vorteil gewährt wird, ist nichtig. 

 
 
§_227 Haftung des Schuldners 

(1) Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so wird der Schuldner mit der im 
gestaltenden Teil vorgesehenen Befriedigung der Insolvenzgläubiger von seinen 
restlichen Verbindlichkeiten gegenüber diesen Gläubigern befreit. 
(2) Ist der Schuldner eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, so gilt Absatz 1 entsprechend für die persönliche 
Haftung der Gesellschafter. 

http://www.sadaba.de/GSBT_KWG_01_04.html#Pa1A17
http://www.sadaba.de/GSBT_KWG_01_04.html#Pa1A16
http://www.sadaba.de/GSBT_KWG_01_04.html#Pa1A16
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa_224#Pa_224
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_035_079.html#Pa39A1N3
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa227A1#Pa227A1
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§_228 Änderung sachenrechtlicher Verhältnisse 

Sollen Rechte an Gegenständen begründet, geändert, übertragen oder aufgehoben 
werden, so können die erforderlichen Willenserklärungen der Beteiligten in den 
gestaltenden Teil des Insolvenzplans aufgenommen werden. Sind im Grundbuch 
eingetragene Rechte an einem Grundstück oder an eingetragenen Rechten betroffen, so 
sind diese Rechte unter Beachtung des § 28 der Grundbuchordnung genau zu 
bezeichnen. Für Rechte, die im Schiffsregister, im Schiffsbauregister oder im Register für 
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, gilt Satz 2 entsprechend. 

 
 
§_229 Vermögensübersicht / Ergebnis- und Finanzplan 

Sollen die Gläubiger aus den Erträgen des vom Schuldner oder von einem Dritten 
fortgeführten Unternehmens befriedigt werden, so ist dem Insolvenzplan eine 
Vermögensübersicht beizufügen, in der die Vermögensgegenstände und die 
Verbindlichkeiten, die sich bei einem Wirksamwerden des Plans gegenüberstünden, mit 
ihren Werten aufgeführt werden. Ergänzend ist darzustellen, welche Aufwendungen und 
Erträge für den Zeitraum, während dessen die Gläubiger befriedigt werden sollen, zu 
erwarten sind und durch welche Abfolge von Einnahmen und Ausgaben die 
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens während dieses Zeitraums gewährleistet werden 
soll. 

 
 
§_230 Weitere Anlagen 

(1) Ist im Insolvenzplan vorgesehen, dass der Schuldner sein Unternehmen fortführt, und 
ist der Schuldner eine natürliche Person, so ist dem Plan die Erklärung des Schuldners 
beizufügen, dass er zur Fortführung des Unternehmens auf der Grundlage des Plans 
bereit ist. Ist der Schuldner eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, so ist dem Plan eine entsprechende Erklärung der 
persönlich haftenden Gesellschafter beizufügen. Die Erklärung des Schuldners nach 
Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn dieser selbst den Plan vorlegt. 
(2) Sollen Gläubiger Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte oder Beteiligungen an einer 
juristischen Person, einem nicht rechtsfähigen Verein oder einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit übernehmen, so ist dem Plan die zustimmende Erklärung eines 
jeden dieser Gläubiger beizufügen. 
(3) Hat ein Dritter für den Fall der Bestätigung des Plans Verpflichtungen gegenüber den 
Gläubigern übernommen, so ist dem Plan die Erklärung des Dritten beizufügen. 

 
 
§_231 Zurückweisung des Plans 

(1) Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan von Amts wegen zurück, wenn die 
Vorschriften über das Recht zur Vorlage und den Inhalt des Plans nicht beachtet sind 
und der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann oder innerhalb einer 
angemessenen, vom Gericht gesetzten Frist nicht behebt, wenn ein vom Schuldner 
vorgelegter Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme durch die Gläubiger oder auf 
Bestätigung durch das Gericht hat oder wenn die Ansprüche, die den Beteiligten nach 
dem gestaltenden Teil eines vom Schuldner vorgelegten Plans zustehen, offensichtlich 
nicht erfüllt werden können. 
(2) Hatte der Schuldner in dem Insolvenzverfahren bereits einen Plan vorgelegt, der von 
den Gläubigern abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder vom Schuldner nach der 
öffentlichen Bekanntmachung des Erörterungstermins zurückgezogen worden ist, so hat 
das Gericht einen neuen Plan des Schuldners zurückzuweisen, wenn der 
Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Gläubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt 
ist, die Zurückweisung beantragt. 

http://www.sadaba.de/GSBT_GBO_013_070.html#Pa_28
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa228S2#Pa228S2
http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_217_269.html#Pa230A1#Pa230A1
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(3) Gegen den Beschluss, durch den der Plan zurückgewiesen wird, steht dem 
Vorlegenden die sofortige Beschwerde zu. 

 
 
§_232 Stellungnahmen zum Plan 

(1) Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet das Insolvenzgericht ihn zur 
Stellungnahme zu: 
dem Gläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, dem Betriebsrat und dem 
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten; 
dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den Plan vorgelegt hat; 
dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vorgelegt hat. 
(2) Das Gericht kann auch der für den Schuldner zuständigen amtlichen Berufsvertretung 
der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder anderen 
sachkundigen Stellen Gelegenheit zur Äußerung geben. 
(3) Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe der Stellungnahmen. 

 
 
§_233 Aussetzung von Verwertung und Verteilung 

Soweit die Durchführung eines vorgelegten Insolvenzplans durch die Fortsetzung der 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse gefährdet würde, ordnet das 
Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners oder des Insolvenzverwalters die 
Aussetzung der Verwertung und Verteilung an. Das Gericht sieht von der Aussetzung ab 
oder hebt sie auf, soweit mit ihr die Gefahr erheblicher Nachteile für die Masse 
verbunden ist oder soweit der Verwalter mit Zustimmung des Gläubigerausschusses oder 
der Gläubigerversammlung die Fortsetzung der Verwertung und Verteilung beantragt. 

 
 
§_234 Niederlegung des Plans 

Der Insolvenzplan ist mit seinen Anlagen und den eingegangenen Stellungnahmen in der 
Geschäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen. 

 
 
§_235 Erörterungs- und Abstimmungstermin 

(1) Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin, in dem der Insolvenzplan und das 
Stimmrecht der Gläubiger erörtert werden und anschließend über den Plan abgestimmt 
wird (Erörterungs- und Abstimmungstermin). Der Termin soll nicht über einen Monat 
hinaus angesetzt werden. 
(2) Der Erörterungs- und Abstimmungstermin ist öffentlich bekanntzumachen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass der Plan und die eingegangenen Stellungnahmen in der 
Geschäftsstelle eingesehen werden können. § 74 Abs.2 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen angemeldet haben, die 
absonderungsberechtigten Gläubiger, der Insolvenzverwalter, der Schuldner, der 
Betriebsrat und der Sprecherausschuss der leitenden Angestellten sind besonders zu 
laden. Mit der Ladung ist ein Abdruck des Plans oder eine Zusammenfassung seines 
wesentlichen Inhalts, die der Vorlegende auf Aufforderung einzureichen hat, zu 
übersenden. 
 

 
§_236 Verbindung mit dem Prüfungstermin 

Der Erörterungs- und Abstimmungstermin darf nicht vor dem Prüfungstermin stattfinden. 
Beide Termine können jedoch verbunden werden. 

 
§_237 Stimmrecht der Insolvenzgläubiger 

(1) Für das Stimmrecht der Insolvenzgläubiger bei der Abstimmung über den 
Insolvenzplan gilt § 77 Abs.1 Satz 1, Abs.2 und 3 Nr.1 entsprechend. 
Absonderungsberechtigte Gläubiger sind nur insoweit zur Abstimmung als 

http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_035_079.html#Pa74A2S2
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Insolvenzgläubiger berechtigt, als ihnen der Schuldner auch persönlich haftet und sie auf 
die abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausfallen; solange der Ausfall nicht 
feststeht, sind sie mit dem mutmaßlichen Ausfall zu berücksichtigen. 
(2) Gläubiger, deren Forderungen durch den Plan nicht beeinträchtigt werden, haben 
kein Stimmrecht. 

 
 
§_238 Stimmrecht der absonderungsberechtigten Gläubiger 

(1) Soweit im Insolvenzplan auch die Rechtsstellung absonderungsberechtigter 
Gläubiger geregelt wird, sind im Termin die Rechte dieser Gläubiger einzeln zu erörtern. 
Ein Stimmrecht gewähren die Absonderungsrechte, die weder vom Insolvenzverwalter 
noch von einem absonderungsberechtigten Gläubiger noch von einem 
Insolvenzgläubiger bestritten werden. Für das Stimmrecht bei streitigen, aufschiebend 
bedingten oder nicht fälligen Rechten gelten die §§ 41, 77 Abs.2, 3 Nr.1 entsprechend. 
(2) § 237 Abs.2 gilt entsprechend. 

 
 
§_239 Stimmliste 

Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hält in einem Verzeichnis fest, welche 
Stimmrechte den Gläubigern nach dem Ergebnis der Erörterung im Termin zustehen. 

 
 
§_240 Änderung des Plans 

Der Vorlegende ist berechtigt, einzelne Regelungen des Insolvenzplans auf Grund der 
Erörterung im Termin inhaltlich zu ändern. Über den geänderten Plan kann noch in 
demselben Termin abgestimmt werden. 

 
 
§_241 Gesonderter Abstimmungstermin 

(1) Das Insolvenzgericht kann einen gesonderten Termin zur Abstimmung über den 
Insolvenzplan bestimmen. In diesem Fall soll der Zeitraum zwischen dem 
Erörterungstermin und dem Abstimmungstermin nicht mehr als einen Monat betragen. 
(2) Zum Abstimmungstermin sind die stimmberechtigten Gläubiger und der Schuldner zu 
laden. Im Falle einer Änderung des Plans ist auf die Änderung besonders hinzuweisen. 

 
 
§_242 Schriftliche Abstimmung 

(1) Ist ein gesonderter Abstimmungstermin bestimmt, so kann das Stimmrecht schriftlich 
ausgeübt werden. 
(2) Das Insolvenzgericht übersendet den stimmberechtigten Gläubigern nach dem 
Erörterungstermin den Stimmzettel und teilt ihnen dabei ihr Stimmrecht mit. Die 
schriftliche Stimmabgabe wird nur berücksichtigt, wenn sie dem Gericht spätestens am 
Tag vor dem Abstimmungstermin zugegangen ist; darauf ist bei der Übersendung des 
Stimmzettels hinzuweisen. 

 
 
§_243 Abstimmung in Gruppen 

Jede Gruppe der stimmberechtigten Gläubiger stimmt gesondert über den Insolvenzplan 
ab. 

 
 
§_244 Erforderliche Mehrheiten 

(1) Zur Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubiger ist erforderlich, daß in jeder 
Gruppe die Mehrheit der abstimmenden Gläubiger dem Plan zustimmt und die Summe 
der Ansprüche der zustimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte der Summe der 
Ansprüche der abstimmenden Gläubiger beträgt. 
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(2) Gläubiger, denen ein Recht gemeinschaftlich zusteht oder deren Rechte bis zum 
Eintritt des Eröffnungsgrunds ein einheitliches Recht gebildet haben, werden bei der 
Abstimmung als ein Gläubiger gerechnet. Entsprechendes gilt, wenn an einem Recht ein 
Pfandrecht oder ein Nießbrauch besteht. 

 
 
§_245 Obstruktionsverbot 

(1) Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht worden sind, gilt die 
Zustimmung einer Abstimmungsgruppe als erteilt, wenn die Gläubiger dieser Gruppe 
durch den Insolvenzplan voraussichtlich nicht schlechter gestellt werden, als sie ohne 
einen Plan stünden, die Gläubiger dieser Gruppe angemessen an dem wirtschaftlichen 
Wert beteiligt werden, der auf der Grundlage des Plans den Beteiligten zufließen soll, 
und die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem Plan mit den erforderlichen 
Mehrheiten zugestimmt hat. 
(2) Eine angemessene Beteiligung der Gläubiger einer Gruppe im Sinne des Absatzes 1 
Nr.2 liegt vor, wenn nach dem Plan kein anderer Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, 
die den vollen Betrag seines Anspruchs übersteigen, weder ein Gläubiger, der ohne 
einen Plan mit Nachrang gegenüber den Gläubigern der Gruppe zu befriedigen wäre, 
noch der Schuldner oder eine an ihm beteiligte Person einen wirtschaftlichen Wert erhält 
und kein Gläubiger, der ohne einen Plan gleichrangig mit den Gläubigern der Gruppe zu 
befriedigen wäre, besser gestellt wird als diese Gläubiger. 

 
 
§_246 Zustimmung nachrangiger Insolvenzgläubiger 

Für die Annahme des Insolvenzplans durch die nachrangigen Insolvenzgläubiger gelten 
ergänzend folgende Bestimmungen: 
Die Zustimmung der Gruppen mit dem Rang des § 39 Abs.1 Nr.1 oder 2 gilt als erteilt, 
wenn die entsprechenden Zins- oder Kostenforderungen im Plan erlassen werden oder 
nach § 225 Abs.1 als erlassen gelten und wenn schon die Hauptforderungen der 
Insolvenzgläubiger nach dem Plan nicht voll berichtigt werden. 
Die Zustimmung der Gruppen mit einem Rang hinter § 39 Abs.1 Nr.3 gilt als erteilt, wenn 
kein Insolvenzgläubiger durch den Plan besser gestellt wird als die Gläubiger dieser 
Gruppen. 
Beteiligt sich kein Gläubiger einer Gruppe an der Abstimmung, so gilt die Zustimmung 
der Gruppe als erteilt. 

 
 
§_247 Zustimmung des Schuldners 

(1) Die Zustimmung des Schuldners zum Plan gilt als erteilt, wenn der Schuldner dem 
Plan nicht spätestens im Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle widerspricht. 
(2) Ein Widerspruch ist im Rahmen des Absatzes 1 unbeachtlich, wenn der Schuldner 
durch den Plan voraussichtlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan 
stünde, und kein Gläubiger einen wirtschaftlichen Wert erhält, der den vollen Betrag 
seines Anspruchs übersteigt. 

 
 
§_248 Gerichtliche Bestätigung 

(1) Nach der Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubiger (§§ 244 bis 246) und der 
Zustimmung des Schuldners bedarf der Plan der Bestätigung durch das Insolvenzgericht. 
(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, 
den Gläubigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören. 

 
 
§_249 Bedingter Plan 
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Ist im Insolvenzplan vorgesehen, dass vor der Bestätigung bestimmte Leistungen 
erbracht oder andere Maßnahmen verwirklicht werden sollen, so darf der Plan nur 
bestätigt werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bestätigung ist von Amts 
wegen zu versagen, wenn die Voraussetzungen auch nach Ablauf einer angemessenen, 
vom Insolvenzgericht gesetzten Frist nicht erfüllt sind. 

 
 
§_250 Verstoß gegen Verfahrensvorschriften 

Die Bestätigung ist von Amts wegen zu versagen, wenn die Vorschriften über den Inhalt 
und die verfahrensmäßige Behandlung des Insolvenzplans sowie über die Annahme 
durch die Gläubiger und die Zustimmung des Schuldners in einem wesentlichen Punkt 
nicht beachtet worden sind und der Mangel nicht behoben werden kann oder wenn die 
Annahme des Plans unlauter, insbesondere durch Begünstigung eines Gläubigers, 
herbeigeführt worden ist. 

 
 
§_251 Minderheitenschutz 

(1) Auf Antrag eines Gläubigers ist die Bestätigung des Insolvenzplans zu versagen, 
wenn der Gläubiger dem Plan spätestens im Abstimmungstermin schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle widersprochen hat und durch den Plan voraussichtlich 
schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan stünde. 
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, daß er durch den 
Plan schlechter gestellt wird. 

 
 
§_252 Bekanntgabe der Entscheidung 

(1) Der Beschluss, durch den der Insolvenzplan bestätigt oder seine Bestätigung versagt 
wird, ist im Abstimmungstermin oder in einem alsbald zu bestimmenden besonderen 
Termin zu verkünden. § 74 Abs.2 Satz 2 gilt entsprechend. 
(2) Wird der Plan bestätigt, so ist den Insolvenzgläubigern, die Forderungen angemeldet 
haben, und den absonderungsberechtigten Gläubigern unter Hinweis auf die Bestätigung 
ein Abdruck des Plans oder eine Zusammenfassung seines wesentlichen Inhalts zu 
übersenden. 

 
 
§_253 Rechtsmittel 

Gegen den Beschluss, durch den der Insolvenzplan bestätigt oder die Bestätigung 
versagt wird, steht den Gläubigern und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 
 
 

§_254 Allgemeine Wirkungen des Plans 
(1) Mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans treten die im gestaltenden 
Teil festgelegten Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein. Soweit Rechte an 
Gegenständen begründet, geändert, übertragen oder aufgehoben oder Geschäftsanteile 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung abgetreten werden sollen, gelten die in den 
Plan aufgenommenen Willenserklärungen der Beteiligten als in der vorgeschriebenen 
Form abgegeben; entsprechendes gilt für die in den Plan aufgenommenen 
Verpflichtungserklärungen, die einer Begründung, Änderung, Übertragung oder 
Aufhebung von Rechten an Gegenständen oder einer Abtretung von Geschäftsanteilen 
zugrunde liegen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Insolvenzgläubiger, die ihre 
Forderungen nicht angemeldet haben, und auch für Beteiligte, die dem Plan 
widersprochen haben. 
(2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des Schuldners 
sowie die Rechte dieser Gläubiger an Gegenständen, die nicht zur Insolvenzmasse 
gehören, oder aus einer Vormerkung, die sich auf solche Gegenstände bezieht, werden 
durch den Plan nicht berührt. Der Schuldner wird jedoch durch den Plan gegenüber dem 

http://www.sadaba.de/GSBT_InsO_035_079.html#Pa74A2S2
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Mitschuldner, dem Bürgen oder anderen Rückgriffsberechtigten in gleicher Weise befreit 
wie gegenüber dem Gläubiger. 
(3) Ist ein Gläubiger weitergehend befriedigt worden, als er nach dem Plan zu 
beanspruchen hat, so begründet dies keine Pflicht zur Rückgewähr des Erlangten. 

 
 
§_255 Wiederauflebensklausel 

(1) Sind auf Grund des gestaltenden Teils des Insolvenzplans Forderungen von 
Insolvenzgläubigern gestundet oder teilweise erlassen worden, so wird die Stundung 
oder der Erlass für den Gläubiger hinfällig, gegenüber dem der Schuldner mit der 
Erfüllung des Plans erheblich in Rückstand gerät. Ein erheblicher Rückstand ist erst 
anzunehmen, wenn der Schuldner eine fällige Verbindlichkeit nicht bezahlt hat, obwohl 
der Gläubiger ihn schriftlich gemahnt und ihm dabei eine mindestens zweiwöchige 
Nachfrist gesetzt hat.  
(2) Wird vor vollständiger Erfüllung des Plans über das Vermögen des Schuldners ein 
neues Insolvenzverfahren eröffnet, so ist die Stundung oder der Erlass für alle 
Insolvenzgläubiger hinfällig. 
(3) Im Plan kann etwas anderes vorgesehen werden. Jedoch kann von Absatz 1 nicht 
zum Nachteil des Schuldners abgewichen werden. 

 
 
§_256 Streitige Forderungen / Ausfallforderungen 

(1) Ist eine Forderung im Prüfungstermin bestritten worden oder steht die Höhe der 
Ausfallforderung eines absonderungsberechtigten Gläubigers noch nicht fest, so ist ein 
Rückstand mit der Erfüllung des Insolvenzplans im Sinne des § 255 Abs.1 nicht 
anzunehmen, wenn der Schuldner die Forderung bis zur endgültigen Feststellung ihrer 
Höhe in dem Ausmaß berücksichtigt, das der Entscheidung des Insolvenzgerichts über 
das Stimmrecht des Gläubigers bei der Abstimmung über den Plan entspricht. Ist keine 
Entscheidung über das Stimmrecht getroffen worden, so hat das Gericht auf Antrag des 
Schuldners oder des Gläubigers nachträglich festzustellen, in welchem Ausmaß der 
Schuldner vorläufig die Forderung zu berücksichtigen hat. 
(2) Ergibt die endgültige Feststellung, dass der Schuldner zuwenig gezahlt hat, so hat er 
das Fehlende nachzuzahlen. Ein erheblicher Rückstand mit der Erfüllung des Plans ist 
erst anzunehmen, wenn der Schuldner das Fehlende nicht nachzahlt, obwohl der 
Gläubiger ihn schriftlich gemahnt und ihm dabei eine mindestens zweiwöchige Nachfrist 
gesetzt hat. 
(3) Ergibt die endgültige Feststellung, dass der Schuldner zuviel gezahlt hat, so kann er 
den Mehrbetrag nur insoweit zurückfordern, als dieser auch den nicht fälligen Teil der 
Forderung übersteigt, die dem Gläubiger nach dem Insolvenzplan zusteht. 

 
 
§_257 Vollstreckung aus dem Plan 

(1) Aus dem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan in Verbindung mit der Eintragung in 
die Tabelle können die Insolvenzgläubiger, deren Forderungen festgestellt und nicht vom 
Schuldner im Prüfungstermin bestritten worden sind, wie aus einem vollstreckbaren Urteil 
die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben. Einer nicht bestrittenen 
Forderung steht eine Forderung gleich, bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist. § 
202 gilt entsprechend. 
(2) Gleiches gilt für die Zwangsvollstreckung gegen einen Dritten, der durch eine dem 
Insolvenzgericht eingereichte schriftliche Erklärung für die Erfüllung des Plans neben 
dem Schuldner ohne Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflichtungen 
übernommen hat. 
(3) Macht ein Gläubiger die Rechte geltend, die ihm im Falle eines erheblichen 
Rückstands des Schuldners mit der Erfüllung des Plans zustehen, so hat er zur Erteilung 
der Vollstreckungsklausel für diese Rechte und zur Durchführung der Vollstreckung die 
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Mahnung und den Ablauf der Nachfrist glaubhaft zu machen, jedoch keinen weiteren 
Beweis für den Rückstand des Schuldners zu führen. 

 
 
§_258 Aufhebung des Insolvenzverfahrens 

(1) Sobald die Bestätigung des Insolvenzplans rechtskräftig ist, beschließt das 
Insolvenzgericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens. 
(2) Vor der Aufhebung hat der Verwalter die unstreitigen Masseansprüche zu berichtigen 
und für die streitigen Sicherheit zu leisten. 
(3) Der Beschluss und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekanntzumachen. Der 
Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des Gläubigerausschusses sind 
vorab über den Zeit punkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 9 Abs.1 Satz 3) zu 
unterrichten. § 200 Abs.2 Satz 2 (1) gilt entsprechend. 

 
 
§_259 Wirkungen der Aufhebung 

(1) Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens erlöschen die Ämter des 
Insolvenzverwalters und der Mitglieder des Gläubigerausschusses. Der Schuldner erhält 
das Recht zurück, über die Insolvenzmasse frei zu verfügen. 
(2) Die Vorschriften über die Überwachung der Planerfüllung bleiben unberührt. 
(3) Einen anhängigen Rechtsstreit, der die Insolvenzanfechtung zum Gegenstand hat, 
kann der Verwalter auch nach der Aufhebung des Verfahrens fortführen, wenn dies im 
gestaltenden Teil des Plans vorgesehen ist. In diesem Fall wird der Rechtsstreit für 
Rechnung des Schuldners geführt, wenn im Plan keine abweichende Regelung getroffen 
wird. 

 
 
§_260 Überwachung der Planerfüllung 

(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, dass die Erfüllung 
des Plans überwacht wird. 
(2) Im Falle des Absatzes 1 wird nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
überwacht, ob die Ansprüche erfüllt werden, die den Gläubigern nach dem gestaltenden 
Teil gegen den Schuldner zustehen. 
(3) Wenn dies im gestaltenden Teil vorgesehen ist, erstreckt sich die Überwachung auf 
die Erfüllung der Ansprüche, die den Gläubigern nach dem gestaltenden Teil gegen eine 
juristische Person oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit zustehen, die nach der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegründet worden ist, um das Unternehmen oder 
einen Betrieb des Schuldners zu übernehmen und weiterzuführen.  

 
 
§_261 Aufgaben und Befugnisse des Insolvenzverwalters 

(1) Die Überwachung ist Aufgabe des Insolvenzverwalters. Die Ämter des Verwalters und 
der Mitglieder des Gläubigerausschusses und die Aufsicht des Insolvenzgerichts 
bestehen insoweit fort. § 22 Abs.3 gilt entsprechend. 
(2) Während der Zeit der Überwachung hat der Verwalter dem Gläubigerausschuss, 
wenn ein solcher bestellt ist, und dem Gericht jährlich über den jeweiligen Stand und die 
weiteren Aussichten der Erfüllung des Insolvenzplans zu berichten. Unberührt bleibt das 
Recht des Gläubigerausschusses und des Gerichts, jederzeit einzelne Auskünfte oder 
einen Zwischenbericht zu verlangen. 

 
 
§_262 Anzeigepflicht des Insolvenzverwalters 

Stellt der Insolvenzverwalter fest, dass Ansprüche, deren Erfüllung überwacht wird, nicht 
erfüllt werden oder nicht erfüllt werden können, so hat er dies unverzüglich dem 
Gläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist ein Gläubigerausschuss 
nicht bestellt, so hat der Verwalter an dessen Stelle alle Gläubiger zu unterrichten, denen 
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nach dem gestaltenden Teil des Insolvenzplans Ansprüche gegen den Schuldner oder 
die Übernahmegesellschaft zustehen. 

 
 
§_263 Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, dass bestimmte 
Rechtsgeschäfte des Schuldners oder der Übernahmegesellschaft während der Zeit der 
Überwachung nur wirksam sind, wenn der Insolvenzverwalter ihnen zustimmt. § 81 Abs.1 
und § 82 gelten entsprechend. 

 
 
§_264 Kreditrahmen 

(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, dass die 
Insolvenzgläubiger nachrangig sind gegenüber Gläubigern mit Forderungen aus 
Darlehen und sonstigen Krediten, die der Schuldner oder die Übernahmegesellschaft 
während der Zeit der Überwachung aufnimmt oder die ein Massegläubiger in die Zeit der 
Überwachung hinein stehen lässt. In diesem Fall ist zugleich ein Gesamtbetrag für 
derartige Kredite festzulegen. Dieser darf den Wert der Vermögensgegenstände nicht 
übersteigen, die in der Vermögensübersicht des Plans (§ 229 Satz 1) aufgeführt sind. 
(2) Der Nachrang der Insolvenzgläubiger gemäß Absatz 1 besteht nur gegenüber 
Gläubigern, mit denen vereinbart wird, dass und in welcher Höhe der von ihnen gewährte 
Kredit nach Hauptforderung, Zinsen und Kosten innerhalb des Kreditrahmens liegt, und 
gegenüber denen der Insolvenzverwalter diese Vereinbarung schriftlich bestätigt. 
(3) § 39 Abs.1 Nr.5 bleibt unberührt. 

 
 
§_265 Nachrang von Neugläubigern 

Gegenüber den Gläubigern mit Forderungen aus Krediten, die nach Maßgabe des § 264 
aufgenommen oder stehen gelassen werden, sind nachrangig auch die Gläubiger mit 
sonstigen vertraglichen Ansprüchen, die während der Zeit der Überwachung begründet 
werden. Als solche Ansprüche gelten auch die Ansprüche aus einem vor der 
Überwachung vertraglich begründeten Dauerschuldverhältnis für die Zeit nach dem 
ersten Termin, zu dem der Gläubiger nach Beginn der Überwachung kündigen konnte. 

 
 
§_266 Berücksichtigung des Nachrangs 

(1) Der Nachrang der Insolvenzgläubiger und der in § 265 bezeichneten Gläubiger wird 
nur in einem Insolvenzverfahren berücksichtigt, das vor der Aufhebung der Überwachung 
eröffnet wird. 
(2) In diesem neuen Insolvenzverfahren gehen diese Gläubiger den übrigen 
nachrangigen Gläubigern im Range vor. 

 
 
§_267 Bekanntmachung der Überwachung 

(1) Wird die Erfüllung des Insolvenzplans überwacht, so ist dies zusammen mit dem 
Beschluss über die Aufhebung des Insolvenzverfahrens öffentlich bekanntzumachen. 
(2) Ebenso ist bekanntzumachen: im Falle des § 260 Abs.3 die Erstreckung der 
Überwachung auf die Übernahmegesellschaft; im Falle des § 263, welche 
Rechtsgeschäfte an die Zustimmung des Insolvenzverwalters gebunden werden; im Falle 
des § 264, in welcher Höhe ein Kreditrahmen vorgesehen ist. 
(3) § 31 gilt entsprechend. Soweit im Falle des § 263 das Recht zur Verfügung über ein 
Grundstück, ein eingetragenes Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug, ein Recht an 
einem solchen Gegenstand oder ein Recht an einem solchen Recht beschränkt wird, 
gelten die §§ 32 und 33 entsprechend. 
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§_268 Aufhebung der Überwachung 
(1) Das Insolvenzgericht beschließt die Aufhebung der Überwachung, wenn die 
Ansprüche, deren Erfüllung überwacht wird, erfüllt sind oder die Erfüllung dieser 
Ansprüche gewährleistet ist oder wenn seit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens drei 
Jahre verstrichen sind und kein Antrag auf Eröffnung eines neuen Insolvenzverfahrens 
vorliegt. 
(2) Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. § 267 Abs.3 gilt entsprechend. 

 
 
§_269 Kosten der Überwachung 

Die Kosten der Überwachung trägt der Schuldner. Im Falle des § 260 Abs.3 trägt die 
Übernahmegesellschaft die durch ihre Überwachung entstehenden Kosten. 
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